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RS OGH 1977/6/23 6Ob585/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1977

Norm

ABGB §933 I

Rechtssatz

Ein Gebäude, das nur vorübergehend für Zwecke einer Ausstellung errichtet worden war und bestimmungsgemäß

hätte abgetragen werden sollen (wäre es nicht zuvor durch Brand vernichtet worden), gilt als bewegliche Sache.
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